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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 

1.1 Produktidentifikator 

Produktname : AXCLEAN  
 

Design code  : A14811B  
Produkteigene Zulas-
sungsnummer 

: 007767-60 
  

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 
 
Verwendung :  
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Zulassungsinhaber:           Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG 
                                          Stader Elbstrasse 
                                          D-21683 Stade 
                                          Telefon: +49 (0) 4141 9204 0 
                                          Telefax: +49 (0) 4141 9204 210 
 
 
Vertriebnehmer 

:  
Syngenta Agro GmbH 
Postfach 1234 
D-63462 Maintal 
Deutschland 

Telefon : +49 (0)61 8190810 

Telefax : +49 (0)6181 9081319 

Email-Adresse :  registrierung.deutschland@syngenta.com    
 
1.4 Notrufnummer 
 
Notrufnummer :   

 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 
Akute aquatische Toxizität  Kategorie 1 H400 
Chronische aquatische Toxizität  Kategorie 1 H410 

 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 
  
Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Gefahrenpiktogramme 

       
 
 
Signalwort : Achtung 

 
Gefahrenhinweise : H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 

Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise : P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung 

zuführen. 
 

Zusätzliche Angaben : EUH401  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt 
die Gebrauchsanleitung einhalten. 

EUH208  Enthält  1,2-benzisothiazol-3-on. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

  Nur für gewerbliche Anwender. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:-- 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
 
 Keine bekannt. 

 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

3.2 Gemische 
 

Chemische Be-
zeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungs-
nummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 

Propylenglycol 
 

57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23 

- - 5-10 %  

Florasulam 
 

145701-23-1 N 
R50/53 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
 

3 -    5 %  

1-2-Benzisothia-
zol-3(2H)-on 

 
2634-33-5 
220-120-9 

Xn, Xi, 
N 
R22  
R38  
R41  
R43 
R50 

Acute Tox.4; H302 
Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Eye Dam.1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
 

<0.5 %  
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 Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt.  
Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.  
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise : Bitte halten Sie das Gefäss, die Etikette oder das Sicherheitsdatenblatt 

bereit, wenn Sie die Syngenta Notfallnummer, das Toxikologische Infor-
mationszentrum oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu ei-
ner Behandlung aufsuchen. 
 

Einatmen : Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung 
einleiten. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle ver-
ständigen. 
 

Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Sofort mit viel Wasser abwaschen. 
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
 

Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch un-
ter den Augenlidern. 
Kontaktlinsen entfernen. 
Eine sofortige ärztliche Betreuung ist notwendig. 
 

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Keine Information verfügbar. 

  
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 
Ärztlicher Rat : Es gibt kein spezifisches Gegengift. 

Symptomatische Behandlung. 
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

 

5.1 Löschmittel  
  Löschmittel - bei kleinen Bränden 

Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel o-
der Kohlendioxid verwenden. 
Löschmittel - bei großen Bränden 
Alkoholbeständiger Schaum 
oder 
Wassersprühstrahl 
 

  Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbrei-
tung des Feuers zu unterdrücken. 
 

 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
 
  Da das Produkt brennbare, organische Bestandteile enthält, bildet sich 

im Brandfall dichter, schwarzer Rauch, der gefährliche Verbrennungs-
produkte enthält: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Schwefel-
oxide (SOx), Stickoxide (NOx), Fluorwasserstoff (HF). Entstehung diver-
ser fluorierter organischer Verbindungen möglich. 
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe 
nicht auszuschließen. 
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden 
verursachen. 
 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
  Vollständigen Schutzanzug und umgebungsluftunabhängiges Atem-

schutzgerät tragen. 
 

  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder 
in Wasserläufe gelangen lassen. 
Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel 
kühlen. 
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren  
 
  Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Berührung mit dem verschütteten Produkt oder verunreinigten Flächen 
vermeiden. 
Aerosolbildung vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
  Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Ge-

fahr möglich ist. 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zu-
ständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  
 
  Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material 

(z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und 
in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte  
  Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  

Siehe Hinweise zur Entsorgung in Abschnitt 13.  
 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

  Für gute Belüftung sorgen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

  Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfte-
ten Ort aufbewahren. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 
 

  Pflanzenschutzmittel sind so zu lagern, als wären sie WGK 3 (stark was-
sergefährdend) eingestuft. 
 

Lagerklasse (LGK) : 10 (Brennbare Flüssigkeiten) 
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Lagertemperatur : 5 - 30 °C 

 
7.3 Spezifische Endanwendungen  
   Pflanzenschutz registrierte Produkte:In Bezug auf die richtige und si-

chere Verwendung dieses Produkts, siehe bitte die Zulassungsbedin-
gungen auf dem Produktetikett. 

 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Inhaltsstoffe Arbeitsplatzgrenz-
wert(e)  

 Art des Exposi-
tionsgrenzwerts 

Quelle  

 Propylenglycol  10 mg/m3 (Particulates)  
150 ppm, 470 mg/m3 (Gesamtmenge 

(Dampf u. Partikeln))  

8 h TWA 
 

UK HSE 

 
 
 
 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
   
Schutzmaßnahmen : Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind 

zu beachten. Bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels gelten die 
Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung in der Gebrauchsanwei-
sung. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
 

Atemschutz : Bei unzureichender Belüftung Atemschutz nach DIN EN 149:2001 FFP2 
 

Handschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augenschutz 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Geeignetes Material:Nitrilkautschuk, Butylkautschuk 
Durchbruchzeit: > 480 min 
Handschuhdicke: 0.5 mm 
Chemikalienbeständige Handschuhe sollten benutzt werden. 
Handschuhe sollten zertifiziert sein gemäss einem angemessenen Stan-
dard. 
Handschuhe sollten eine minimale Durchlasszeit haben, die der Dauer 
der Exposition entspricht. 
Die Durchlasszeit der Handschuhe variiert in der Dicke, Material und 
Fabrikant. 
Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen 
von Abnützung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen. 
 
Dichtschließende Schutzbrille 
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Haut- und Körperschutz : Die Exposition evaluieren und chemikalienbeständige Kleider, gemäss 
dem möglichen Kontakt- und Durchdringungsverhalten des Materials, 
wählen. 
Nach Ablegen der Sicherheitskleidung mit Seife und Wasser waschen. 
Kleider vor Wiedergebrauch desinfizieren, oder Wegwerfkleidung benut-
zen (Overall, Schürze, Ärmel, Stiefel usw..) 
Wenn notwendig tragen: 
undurchlässiger Sicherheitsanzug 
 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Aggregatzustand : flüssig 
Form : flüssig  
Farbe : weiß  
Geruch : benzinartig  
Geruchsschwelle  : Keine Daten verfügbar  
pH-Wert : 4.4 (10 g/L) bei 25°C  
Schmelzpunkt/Schmelzbe-
reich 

: Keine Daten verfügbar  

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar  
Flammpunkt : >66°C  
Verdampfungsgeschwindig-
keit  

: Keine Daten verfügbar  

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig)  

: Keine Daten verfügbar  

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar  
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar  
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar  
Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar  
Dichte : 1.04 g/cm3 bei 20 °C 
Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar  

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar  

Selbstentzündungstempera-
tur  

 >600°C  

Thermische Zersetzung : Keine Daten verfügbar  
Viskosität, dynamisch : 897,3 mPas bei 40°C  
Viskosität, kinematisch : 862,8 mm²/s  
Explosive Eigenschaften  : Nicht explosionsgefährlich  
Oxidierende Eigenschaften : Nicht brandfördernd  

 
9.2 Sonstige Angaben  
 : Keine Daten verfügbar  
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

10.1 Reaktivität  
  Das Produkt ist stabil, wenn es unter normalen Bedingungen verwen-

det wird 
 

 
       10.2 Chemische Stabilität             Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handha-

bung. 
 
  

 

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
 
  Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für La-

gerung und Umgang beachtet werden. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
  Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

 
10.5 Unverträgliche Materialien  
  Keine Information verfügbar. 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte  
 
  Keine Information verfügbar. 

 
 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
 
Akute orale Toxizität : LD50 Ratte,  > 2,000 mg/kg 

 
Akute inhalative Toxizität : LD50 Ratte,  > 5.07 mg/l, 4 h  

  
 

Akute dermale Toxizität : LD50 Ratte,  > 2,000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Nicht reizend 
 

Schwere Augenschädi-
gung/-reizung 
 

: Nicht reizend 
 

Sensibilisierung der Atem-
wege/Haut 

: Nicht sensibilisierend 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

12.1 Toxizität 
Toxizität gegenüber Fi-
schen 

: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle),  >2100 mg/l , 96 h 
 

 
Toxizität gegenüber wirbel-
losen Wassertieren 

: EC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh),  >2100 mg/l , 48 h 
 

 
Toxizität gegenüber Was-
serpflanzen 

: ErC50  Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge),  5.6 mg/l , 72 h 
 

 : ErC50 Lemna minor (Kleine Wasserlinse), 0.055 mg/L, 7 d 
NOEC Lemna minor (Kleine Wasserlinse), 0.007 mg/L, 7 d 
 

 

  

 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Angaben beziehen sich auf den Wirkstoff: 
Nicht leicht biologisch abbaubar 
 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial  
Florasulam: log Pow: 1,0 (pH 4), -1,22 (pH 7), -2,06 (pH 10); BCF: 0,8 - 2,2.  
Das Bioakkumulationspotential ist gering. 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
 
Produkt 

 
: 

 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpa-
ckungsmaterial verunreinigen. 
Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung o-
der Verbrennung vorzuziehen. 
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackun-
gen 

: Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpa-
ckungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. 
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Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung. 
1.) Verpackungen bis 50 L: 
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind 
an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA 
mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und 
Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen 
Presse oder im Internet unter www.pamira.de. 
 
2.) Beizmittel 50 L u. 200 L 
Zur Entsorgung leerer Verpackungen Zusatzetikett auf diesem Behälter 
beachten. 
 
3.) IBC 640 L und 1000 L 
Rückgabe der leeren Container gemäß den Angaben auf dem Behälter 
(Euro-Ticket). 

 
 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 

Landtransport (ADR/RID) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (FLORASULAM) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 
14.5 Umweltgefahren :  Umweltgefährdend 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Seeschiffstransport(IMDG) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(FLORASULAM) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 
14.5 Umweltgefahren :  Meeresschadstoff 

Lufttransport (IATA-DGR) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(FLORASULAM) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
 
 kein(e,er) 

  
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 
 
 Nicht anwendbar  

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
 
Sonstige Vorschriften 
 
 
 
 
 
 

: Pflanzenschutzmittel sind so zu lagern, als wären sie WGK 3 (stark 
wassergefährdend) eingestuft. 
Das Produkt ist nach Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) zugelassen. 
 
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. 
Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 

Weitere Information 
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Volltext anderer Abkürzungen 
 
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefähr-
licher Güter auf der Straße; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; DIN - Norm des Deutschen 
Instituts für Normung; ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ErCx - Konzent-
ration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; IARC - Internationale Krebsfor-
schungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von 
Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Interna-
tionale Zivilluftfahrt-Organisation; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; 
IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISO - Internationale Organisation für Normung; LC50 - Lethale Konzentration für 
50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Inter-
nationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC 
- Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar 
ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - 
Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Sub-
stanzen; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, 
Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter 
im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; UN - Vereinte Natio-
nen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher Güter; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; 
TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; 
IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen 
(Japan); ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); PICCS - Verzeichnis der auf den Philip-
pinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; TCSI - Ver-
zeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; GLP - 
Gute Laborpraxis 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 
zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Um-
gang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Trans-
port und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder ver-
arbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdaten-
blatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Mate-
rial übertragen werden. 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt 
alle früheren Ausgaben. 

Produktenamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen einer Syngenta Group Company. 
 

 
 


